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@Habmaleinefrage:
Das MuSchG also, mit den Konferenzen gilt auch für Beamten, zur Elternzeit gilt das
Landesbeamtengesetz deines Landes, das kann andere Aussagen treffen als das BEEG.

@MarlenH: Die Doppelwochen betreffen nur Leute im Schichtdienst und mit Wochenendarbeit,
wobei du wohl täglich trotzdem die 8,5h nicht überschreiten darfst. Aber das tut sie hier ja
nicht, wenn man die Pausen abzieht.
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